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• Kreative Planung • ¡ Sozialisierung unserer Marke in den digitalen Zeiten ! •
— Beratung und Organisation zur Selbsthilfe und von Interessengruppierungen —
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arno [ Wagener ]   Con residencia en Godelhausen !  -  @ humanearthling.org

                                                              Godelhausen, den 15.05.2024

Randbemerkungen zu Planspiel Tag 8596 ( H I S T O R Y )
Antragstellungen, so auch Eingaben bei der Gerichtsbarkeit, sind ein viel zu wenig gewürdigter Bestandteil der Gegenwartsliteratur !

Time is on my side, 1964, The Rolling Stones - Tag 0001 : 01.11.2000

Sehr geehrte Damen und Herren beim 'Sozialamt / Jobcenter im Landkreis Kusel' …

Sehr geehrter Herr RFL Andreas Körbel vom Team M & I [ ~
Markt + Integration ~ ] beim ' Jobcenter Landkreis Kusel ' !
—  —  —  —  —

WIDERSPRUCH GEGEN IHREN  BESCHEID MIT  DATUM VOM 03.05.2024  !
—  —  —  —  —

 ➽ IN  DEM  ZUSAMME  NHANG >>> WIDERSPRUCH GEGEN  DEN
AUFHEBUNGSBESCHEID mit Datum vom 22.04.2024 von Frau Lena Joas !
Der  Schriftverkehr der letzten Tage, Wochen, Monate, Jahre + Jahrzehnte !
Ebenso auch mit anderen Ämtern / Behörden, dem SG, LSG und BSG ! <<<
—  —  —  —  —  —

Hiermit erhebe ich  ( b ) Widerspruch gegen den Bescheid
mit Datum vom 03.05.2024 von Herr RFL Andreas Körbel !
Dazu vorab ( a ) vom 'Jobcenter Landkreis Kusel; vertreten
durch den Werksleiter /  Geschäftsführer und Justiziar  des
Landkreis  Kusel,  Herr  Ass.  Peter  Simon;  bitte  eine
Überprüfung des doch offensichtlich fehlerhaften Bescheid !
—  —  —  —  —

:  BEGRÜNDUNG  :
—  —  —  —  —

Letztendlich geht es bei der juristischen Wertung und Bewertung des hierbei
entscheidenden 'Streitpunkt' einzig um zwei ja ganz einfache Sachverhalte :
—  —  —  —  —

Die Aktualisierung  [ Also dieser  Antrag 'Coffee-Shop & Co.' mit Datum vom
17.03.2024 ! ] eines Antrag wegen Teilhabe (pp) und einer 'multidisziplinären
Bewertung  im  Sinne  der  UN-BRK'  vom  27.01.2021 [  In  direktem
Zusammenhang mit dem im Auftrag des 'Jobcenter Landkreis Kusel' erstellten
"Gutachten" (= in Anführungszeichen) von 11/2020 ! ] ist reinste Kausalität !.

Jobcenter
Landkreis Kusel
Fritz-Wunderlich-Str. 49b
66869 Kusel

                                          Arno Wagener
        Hauptstr.67

66871 Theisbergstegen
              fon   ++ 49 [ 0 ] 178 96194 95

@ arno@humanearthling.org

  

Ihr Zeichen : Your Sign : Su referencia : 
: Nummerierung des Kunden : 6594 :

Unser Zeichen : Our sign : Nuestra referencia : 

EI   ~ ErwerbslosenInitiative ~
c / o Erwerbslosenverband Deutschland e.V. i.Gr. 

DER LINKER !!!
¡! HINWEIS ZU DIESEM SCHREIBEN ¿?

LAW + ORDER
K L A G E

INFO

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/sozialgericht_speyer_20210913_klageerhebung.pdf
http://erwerbslosenverband.org/klage/0000_INFO.html
http://www.erwerbslosenverband.org/klage/sozialgericht_speyer_20210913_klageerhebung.pdf
http://erwerbslosenverband.org/klage/law-and-order-no-02.pdf
http://erwerbslosenverband.org/klage/jobcenter_kusel_psycho_20201115_gutachten_ocr.pdf
http://erwerbslosenverband.org/klage/jobcenter_kusel_20210127.pdf
http://erwerbslosenverband.org/klage/jobcenter_kusel_20210127.pdf
http://erwerbslosenverband.org/klage/job_soz_sg_lsg_bsg_bverfg_egmr_20240317_antrag_beschwerde.pdf
http://erwerbslosenverband.org/klage/1_lister.php
http://erwerbslosenverband.org/klage/jobcenter_kusel_20240422_in_aufhebungsbescheid_ocr.pdf
http://erwerbslosenverband.org/klage/job_soz_20240428_kostenuebernahme_aufhebungsbescheid.pdf
http://erwerbslosenverband.org/klage/jobcenter_kusel_20240503_in_bescheid_20210127_ocr.pdf
http://www.erwerbslosenverband.org/klage/#planspiel
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arno [ Wagener ]   Con residencia en Godelhausen !  -  @ humanearthling.org

Die ' Untätigkeit ' und nur als unzureichend zu kennzeichnende Amtstätigkeit
des  Leistungsträger bis  zur  erstmaligen Ausfertigung eines (  offensichtlich
fehlerhaften ) nun am 03.05.2024 so erteilten ablehnenden Bescheid zum
eigentlichen 'Streitpunkt', so benannt als Teilhabe (pp), ist dabei eindeutig !.
—  —  —  —  —

Das in kausaler Folgewirkung dann ebenfalls im Auftrag des 'Jobcenter Landkreis
Kusel' ausgefertigte strittige "Gutachten" ( = in Anführungszeichen ) der Deutschen
Rentenversicherung  Rheinland-Pfalz  vom  11.01.2024,  Eingang  JCLK  18.01.2024,
betreffend  der  Erwerbsunfähigkeit  bzw.  einer  Erwerbsminderung;  auf  Grund
fehlender  Vermittlungsfähigkeit  in  den so  benannten  'allgemeinen'  Arbeitsmarkt,
also alleinig im lohnabhängigen Beschäftigungssektor;  wurde nicht auf Grundlage
der Leitlinien der Deutschen Rentenversicherung (DRV), für die sozialmedizinische
Begutachtung bzw.  einer  sozialmedizinischen  Beurteilung  bei  psychischen  -  und
Verhaltensstörungen, erstellt. Das wurde auch in dem – vor Ihrem Bescheid vom
03.05.2024 erfolgten –  Widerspruch, wegen dem am 22.04.2024 von Frau Lena
Joas  und  der  Leistungsabteilung  des  '  Jobcenter  '  erstellten  '  rückwirkenden
Aufhebungsbescheid  ',  so  ausreichend  begründet.  Ein  eingelegter  Widerspruch
und / oder gegebenenfalls auch dann eine ergänzend beim Sozialgericht erhobene
Anfechtungsklage  gegen  einen  belastenden  Verwaltungsakt  haben  grundsätzlich
aufschiebende Wirkung ( § 80 Abs. 1 VwGO / § 86 a SGG ). Insoweit entbehrt Ihr
Bescheid vom 03.05.2024 einer hierbei zulässigen Begründung. Der Bescheid ist
somit  (  vollkommen )  fehlerhaft  !  = (  a  )  = Überprüfen Sie  das bitte  !  !  !  .
—  —  —  —  —

: D A Z U : Mein Schreiben vorab vom 28.04.2024 >>>  Widerspruch / Begründung und
( möglicherweise sachdienliche ) Hinweise ! [ 7 Seiten ] <<< wegen dem Aufhebungsbescheid der
Leistungsabteilung  'Jobcenter  Landkreis  Kusel'  mit  Datum  vom  22.04.2024  wurde  postalisch  zugestellt.
Auch  Online  für  Sie  im  Netz,  also  diesem  '  World  Wild  Web  ',  verfügbar  unter  :
[  http://erwerbslosenverband.org/klage/job_soz_20240428_kostenuebernahme_aufhebungsbescheid.pdf ]

: A N L A G E : Schriftsatz ( 2 Seiten ) an das LSG RLP mit Datum vom 03.05.2024 !
[ http://erwerbslosenverband.org/klage/lsg-rlp_20240503_anfrage_definition_berufung.pdf ]
Ausgedruckt diesem Schreiben beigefügt und hier auch als Begründung für den Kreisrechtsausschuss
eingereicht für die Widerspruchsverfahren (1) wegen dem 'rückwirkenden Aufhebungsbescheid'
vom 22.04.2024 und (2) dem Bescheid vom 03.05.2024 bzw. dem ja bereits seit dem 27.01.2021
beim 'Jobcenter  Landkreis  Kusel'  geforderten Sachverhalt  '  Teilhabe (pp)  '  und dieser  'multidisziplinären
Bewertung im Sinne der UN-BRK' ! Und bei dem nunmehr in der instanziellen Zuständigkeit beim LSG RLG
anhängigen Berufungsverfahren AZ < L 3 AS 55/23 >; welches  in direktem und kausalem Zusammenhang
mit dem Aufhebungsbescheid der Leistungsabteilung 'Jobcenter Landkreis Kusel' mit Datum vom 22.04.2024
und  ebenso  dem  ablehnenden  Bescheid  von  Herr  RFL  Körbel  vom  03.05.2024  betreffend  diesem  so
benannten  'Coffee-Shop-Antrag'  als  Aktualisierung  der  Antragstellung >>>  Teilhabe  (  pp  )  und  einer
'multidisziplinären Bewertung im Sinne der UN-BRK vom 27.01.2021' <<<, und der 'Untätigkeit' bzw. einer
(  nahezu  )  gänzlichen  Weigerung  der  Beklagten  (  Sozialamt  und  Jobcenter  im  Landkreis  Kusel  )  den
Rechtsnormen und gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen, zu betrachten ist; handelt es sich dann natürlich
ebenso um ein so alleinig daraus resultierendes, in kausalem Zusammenhang zu wertendes, Verfahren beim
Landessozialgericht RLP bzw. Sozialgericht Speyer. Und 100% nur genau darum geht es in Ihrem Bescheid !.

Hochachtungsvoll + MfG
Arno Wagener
: A N L A G E  :           : Schreiben ( 2 Seiten ) an das LSG RLP vom 03.05.2024 :

http://www.erwerbslosenverband.org/klage/jobcenter_kusel_20210127.pdf
http://www.erwerbslosenverband.org/klage/jobcenter_kusel_20210127.pdf
http://www.erwerbslosenverband.org/klage/lsg_rlp_20240422_l3as55-23_s7as707-21_in_ocr.pdf
http://www.erwerbslosenverband.org/klage/lsg-rlp_20240503_anfrage_definition_berufung.pdf
http://erwerbslosenverband.org/klage/lsg-rlp_20240503_anfrage_definition_berufung.pdf
http://erwerbslosenverband.org/klage/job_soz_20240428_kostenuebernahme_aufhebungsbescheid.pdf
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Experten/infos_fuer_aerzte/begutachtung/empfehlung_psychische_stoerungen_2006_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://erwerbslosenverband.org/klage/jobcenter_kusel_20240213_in_attest_drv_ocr.pdf

